
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Beschlüsse - Sitzung des Technische Ausschusses am 19.08.2025 
 

 

25/8/0167 

K 8071 Neubau Ortsumfahrung Niederlommatzsch - weitere Vorgehensweise 

 

 

Der Technische Ausschuss beschließt: 

 

1. Der Sachstand und die als Anlage beigefügte Studie werden zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Beschluss-Nr. 09/5/0167 vom 27.01.2009 zur Vorzugsvariante zum Neubau der 

Ortsumfahrung Niederlommatzsch wird aufgehoben. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, eine optimierte Vorzugsvariante zum Neubau der 

Ortsumfahrung Niederlommatzsch zu ermitteln. 

 

4. Die Gemeinde Diera-Zehren ist über den Sachstand zu informieren. 

 

5. Die Maßnahme ist prioritär fortzuführen, wobei die finanzielle Deckung innerhalb des 

Produkts Kreisstraßen zu erfolgen hat. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0189 

K 8071 - Böschungssicherung und Erneuerung Seebschützer Weg in der 

Ortslage Zehren - weitere Vorgehensweise 

 

Der Technische Ausschuss beschließt: 

 

1. Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Die planerischen Aktivitäten zur Böschungssicherung der K 8071 in der Ortslage 

Zehren werden nicht fortgeführt. 

 

3. Die Gemeinde Diera-Zehren ist über den Sachstand zu informieren und die bestehende 

Planungsvereinbarung förmlich zu beenden. 

 

4. Der Beschluss-Nr. 19/6/0846 vom 05.03.2019 wird aufgehoben. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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25/8/0172 

K 8077 Ausbau in Leuben mit den Teilobjekten Stützwände, Brückenbauwerk 

und Verkehrsanlagen - weitere Vorgehensweise und Vorzugsvarianten 

Bauwerke 

 

Der Technische Ausschuss beschließt: 

 

1. Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Die prioritäre Fortführung erfolgt abschnittsweise (Stützwände, Brückenbauwerk und 

Verkehrsanlagen), wobei die finanzielle Deckung innerhalb des Produkts Kreisstraßen 

zu erfolgen hat. 

 

3. Im Hinblick auf die Stützwände ist die Variante mit Kopfbalken auf Verpresspfählen 

(Variante D) als Vorzugsvariante der weiteren Objektplanung zugrunde zu legen. 

 

4. Hinsichtlich des Brückenbauwerks ist eine oberbauseitige Bauwerkserneuerung 

(Variante 1) als Vorzugsvariante der weiteren Objektplanung zugrunde zu legen. 

 

5. Der Beschluss-Nr. 20/7/0222 vom 10.11.2020 wird aufgehoben. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0179-1 

Vergabe von Bauleistungen: Neubau Förderschule Radebeul, Los 12 

vorgehängte Fassaden Holz / Fensterbänke außen 

 

Der Technische Ausschuss beschließt die Ermächtigung des Landrates zur Vergabe der 

Bauleistungen in o. g. Angelegenheit an den wirtschaftlichsten, gesamtgünstigsten Bieter 

im Ergebnis der Angebotsauswertung im Vergabeverfahren. Der Technische Ausschuss ist 

über das Ergebnis des Vergabeverfahrens zu unterrichten. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0188 

Vergabe von Bauleistungen: Neubau Förderschule Radebeul, Los 13 

Dachabdichtungs-/ Klempnerarbeiten / Gründach 

 

Der Technische Ausschuss beschließt die Ermächtigung des Landrates zur Vergabe der 

Bauleistungen in o. g. Angelegenheit an den wirtschaftlichsten, gesamtgünstigsten Bieter 

im Ergebnis der Angebotsauswertung im Vergabeverfahren. Der Technische Ausschuss ist 

über das Ergebnis des Vergabeverfahrens zu unterrichten. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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Hinweise 

Alle Unterlagen zu den öffentlich gefassten Beschlüssen können im 

Ratsinformationssystem des Landkreises Meißen unter https://lra-meissen.gremien.info/ 

unter der jeweiligen Sitzung eingesehen werden. 

 

 

 

 

Kontakt 

Landratsamt Meißen 

Büro Landrat | Geschäftsstelle Kreistag 

Brauhausstraße 21 | 01662 Meißen 

Telefon: 03521 725-7017 

E-Mail: kreistag@kreis-meissen.de 

Internet: www.kreis-meissen.de 
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